
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand:01/2002) 

 
 
 
1. Allgemeine Bedingungen 
1.1 Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der 
nachstehenden Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit 
widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht noch einmal bei 
dem jeweiligen Vertragsabschluß widersprechen. Spätestens mit dem Beginn unserer 
Leistungen gelten auch ohne schriftliche Bestätigung des Bestellers unsere 
„Allgemeinen Lieferbedingungen“ als  angenommen. 
1.2 Unsere Angebote sind freibleibend. Abschlüsse und sonstige Vereinbarungen 
werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 
 
2. Preise, Zahlungsbedingungen 
2.1 Unsere Preise verstehen sich in EURO, ausschließlich Umsatzsteuer, 
Verpackung, Fracht und Versicherung. 
2.2 Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung 
fällig. 
2.3 Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes in 
Rechnung zu stellen, den die Bank uns für Kontokorrentkredite berechnet, 
mindestens aber in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank. 
2.4 Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur zu, soweit sie auf 
demselben Vertragsverhältnis beruhen.  
2.5 Soweit infolge nachträglich eingetretener Umstände, aus denen sich eine 
wesentliche Vermögensverschlechterung ergibt, unser Zahlungsanspruch gefährdet 
ist, sind wir berechtigt, ihn, - unabhängig von der Laufzeit zahlungshalber 
entgegengenommener Wechsel - fällig zu stellen. 
2.6 Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug und deutet dies auf eine Gefährdung 
der Realisierbarkeit eines nicht unerheblichen Teils unserer Forderung hin, sind wir 
berechtigt, die Weiterverarbeitung der gelieferten Ware zu untersagen, die Ware 
zurückzuholen und hierzu gegebenenfalls den Betrieb des Kunden zu betreten. Die 
Rückholung ist kein Rücktritt vom Vertrag.  
2.7 In den Fällen der Ziffer 2.5 sowie der Ziffer 2.6 können wir die 
Einziehungsermächtigung (Ziffer 7.7) widerrufen und für noch ausstehende 
Lieferungen Vorauszahlung verlangen. 
2.8 Die in Ziffer 2.5 sowie in Ziffer 2.6 genannten Rechtsfolgen kann der Käufer 
durch die Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs 
abwenden. 
Leistet der Käufer in den Fällen der Ziffer 2.5 oder der Ziffer 2.6 innerhalb 
angemessener Frist weder Vorauszahlung noch angemessene Sicherheit, so sind wir 
zur Ausübung des Rücktritts unter Ausschluß von Ersatzansprüchen des Käufers 
berechtigt. 
2.9 Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere 
Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind. 
2.10 Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben unberührt.            
 
3.Maße, Gewichte, Güten 
3.1 Abweichung von Maß, Gewicht ,Güte und sonstigen Spezifikationen sind nach 
DIN, EN oder dann zulässig, wenn  dies geltende Übung ist. Sonstige Abweichungen 
bedürfen einer besonderen Vereinbarung. 
 
4. Versendung und Gefahrenübergang 
4.1 Transportweg und Transportmittel sowie die Bestimmung des Spediteurs oder 
Frachtführers sind mangels besonderer Weisung uns überlassen. 
4.2 Versandbereit gemeldete Ware ist vom Partner unverzüglich zu übernehmen. 
Andernfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten 
und Gefahr des Partners zu lagern.  
4.3 Bei Transportschäden hat der Käufer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei 
den zuständigen Stellen zu veranlassen. 
 
4.4 Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch 
mit Verlassen des Werkes oder des Lagers geht die Gefahr auf den Käufer über. 
4.5 Für die Auslegung der Handelsklauseln gelten die Incoterms 2000. 
4.6 Teillieferungen sind in zumutbaren Umfang zulässig.  
 
 
5. Lieferzeiten, Lieferverzögerungen 
5.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung, bzw. bis 
zur endgültigen Klärung aller technischen oder kaufmännischen Details und 
verlängert sich angemessen, wenn die Voraussetzungen von Ziffer 5.3 vorliegen. 
5.2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir „ab Werk“. Maßgebend für die 
Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- bzw. 
Abholbereitschaft durch uns.   
5.3 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben 
von Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige unvorhersehbare , unabwendbare 
und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der 
Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, 
wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, indem sich der betroffene 
Vertragspartner in Verzug befindet, es sei denn, dass er den Verzug vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht hat. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des 
Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre 
Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.  
 

 
 
 
6.Mängel der Ware 
6.1 Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten 
technischen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, 
Mustern usw. unseres Partners zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der 
Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den 
vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs gemäß 
Ziffer 4.4 . 
6.2 Berechtigte Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen, spätestens  
innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware. 
6.3 Die Verjährung der Sachmängelansprüche richtet sich, soweit nicht anders 
vereinbart, nach dem Gesetz.  
6.4 Uns ist die Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. 
Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden; wir 
übernehmen die Transportkosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der 
Partner diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung 
Änderungen an der bereits beanstandeten Ware vornimmt, verliert er etwaige 
Sachmängelansprüche. 
6.5 Bei berechtigter, fristgerechter Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die 
beanstandete Ware nach, oder liefern einwandfreien Ersatz. 
  
 
7. Eigentumsvorbehalt 
7.1 Wir behalten uns das Eigentum der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Partner vor. 
7.2 Der Partner ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu 
veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns 
rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch 
zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu sichern. 
7.3 Bei Pflichtverletzungen des Partners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
nach dem erfolglosen Ablauf einer dem Partner gesetzten angemessenen Frist zur 
Leistung zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der 
Partner ist zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, wenn Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Partners gestellt wird.  
7.4 Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer gegebenenfalls dem 
Partner gestatteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, 
tritt der Partner schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 
hiermit an. 
7.5 Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Partner stets 
für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden 
Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis der Rechnungswerte der 
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung.  
Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen 
Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache 
anzusehen, so überträgt der Partner uns anteilmäßig Miteigentum, soweit die 
Hauptsache ihm gehört. Der Partner verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für 
uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende 
Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.  
7.6 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in die uns 
abgetretenen Forderungen oder in sonstige Sicherheiten hat der Partner uns 
unverzüglich unter Übergabe der für eine Investition notwendigen Unterlagen zu 
unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. 
7.7 Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
insgesamt um mehr als 20 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Partners insoweit 
zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
 
 
8. Allgemeine Haftungsgbegrenzung 
8.1 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir auf 
Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur 
bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden 
Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in den 
Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter 
oder leitenden Angestellten - nur  für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 
Von dieser Regelung bleiben Ansprüche wegen Personenschäden oder Schäden an 
privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt. 
8.2 Bei durchgeführten Lohnarbeiten haften wir nur in Höhe des Auftragswertes der 
Lohnarbeit.  
 
9. Anzuwendendes Recht 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenverkauf vom 11.04.1980. 
 
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist Siegen. Wir sind auch 
berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.  
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